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Gesetzgebung: Widerrufsrecht bei Immobilienfinanzierung

Das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist bei Sachverständigen in einer Anhörung im
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz am 14. 10. 2015 auf ein geteiltes Echo gestoßen. Der Gesetzentwurf der
Bundesregierung (18/5922) umfasst neben Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie, die umfassend den Bereich der
Vermittlung und Vergabe von Immobilienkrediten regelt, auch weitere Aspekte. So soll etwa Transparenz bei
Dispositionskrediten hergestellt werden. Mit dem Entwurf soll schwerpunktmäßig die EU-Richtlinie 2014/17/EU über
Wohnimmobilienkreditverträge umgesetzt werden. Im Zusammenhang damit sollen aber auch Vorhaben aus dem
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD umgesetzt werden. Laut Begründung des Entwurfes soll mit der Umsetzung
der Richtlinie ein „hohes Verbraucherschutzniveau“ geschaffen und die Vorgaben zur Darlehensvergabe und -
vermittlung EU-weit harmonisiert werden.
(Quelle: hib Nr. 531 vom 14. 10. 2015)
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